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Förderverein Wohnpark St. Martinus e. V.

Adventsmarkt
23. November 2024, 13.00 - 17.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute
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Für jede zu meldende Person ist ein gesonderter Meldeschein 
zu verwenden. Personen, die derselben Familie angehören, 
können auf einem gemeinsamen Meldeschein gemeldet wer-
den, der von einem der Meldepflichtigen zu unterschreiben ist. 

Mehrere Wohnungen 
Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Inland, so ist eine 
dieser Wohnungen seine Hauptwohnung. Hauptwohnung ist 
die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. Haupt-
wohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht dauernd 
getrennt von seiner Familie lebt, ist die vorwiegend benutzte 
Wohnung der Familie. Hauptwohnung eines minderjährigen 
Einwohners ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Per-
sonensorgeberechtigten. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend 
benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbe-
ziehungen des Einwohners liegt. 
Nebenwohnung ist jede weitere Wohnung des Einwohners 
im Inland. 
Der Meldepflichtige hat bei jeder Anmeldung zu erklären, wel-
che weiteren Wohnungen er hat und welche Wohnung seine 
Hauptwohnung ist. Er hat der Meldebehörde der neuen Haupt-
wohnung jeden Wechsel der Hauptwohnung innerhalb zwei 
Wochen schriftlich mitzuteilen. 

Auf Abmeldung kann meist verzichtet werden 
Wer innerhalb Deutschlands aus einer Gemeinde wegzieht, 
kann sich jetzt einen Behördengang sparen. Seit 1. Juni 2004 
entfällt die Abmeldung am bisherigen Wohnort. Der Bürger 
muss lediglich seine neue Wohnung innerhalb einer Woche 
bei der Zuzugsgemeinde anmelden. 
Jedoch bleibt die Abmeldepflicht  bestehen, wenn man ins 
Ausland verzieht oder eine Wohnung aufgibt, ohne zugleich 
eine neue Wohnung im Inland zu beziehen, z.B. bei der Auf-
gabe einer Nebenwohnung. Auch sind Umzüge innerhalb der 
Gemeinde weiterhin meldepflichtig. Die Meldefrist von zwei 
Wochen bleibt in diesen Fällen bestehen. Die Abmeldung kann 
in diesen Fällen auch zwei Wochen vorab erfolgen. 
Um die Datenbestände der Melderegister auch nach dieser 
Neuregelung aktuell zu halten, informieren sich die Melde-
behörden im direkten Datenaustausch über Veränderungen. 

Ihre Meldebehörde 
Gemeindeverwaltung Blitzenreute - Bürgerbüro, Telefon 07502 
954-11 
Ortsverwaltung Fronhofen, Telefon 07502 954-50 
  
 
 

Ausgabe von WIntersplitt 

Wintersplitt kann in haushaltsüblichen Mengen jederzeit 
den bereitgestellten Streugutbehältern entnommen oder zu 
folgenden Zeiten im Bauhof in Baienbach abgeholt werden: 
Montag - Donnerstag:   13:00 und 16:30 Uhr  
Samstag:    09:00 bis 12:00 Uhr 
Das Material ist für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. 
  
Bitte beschränken Sie das Streuen mit Salz aufs Not-
wendigste. Sie helfen damit unserer Umwelt!  
  
Wir bitten Sie darum, am Ende des Winters Kehrgut nicht 
zurück in die Streugutbehälter zu schütten. 
Von der Gemeinde Fronreute wird auch im kommenden 
Frühjahr wieder ein Unternehmen beauftragt, die öffent-
lichen Straßen vom Wintersplitt zu säubern. Die Anlieger 
haben dann die Möglichkeit, den Wintersplitt von den Geh-
wegen an die Straßenränder zu kehren. 
  
Gemeindeverwaltung Fronreute

  

Standorte Streugutbehälter:  
  
Fronhofen 
- Oberer Kirchberg (bei Haus Nr. 23) 
- Oberer Kirchberg (bei Haus Nr. 12) 
- Alter Kindergarten / Friedhof 
- Turmstraße (bei Haus Nr. 27) 
- Reutestraße Kreuzung Korb 
- Ruprechtsbruck (bei Haus Nr. 30) 
  
Blitzenreute 
- Dorfgemeinschaftshaus 
- Biegenburg (Fußweg Leimäcker) 
- Oberspringen 
- Gewerbegebiet „Brühl“ (beim Grundstück der Firma Vöhringer) 
  
Staig 
- Kindergarten Staig 
- Oberstaiger Weg 
- Alte Steige Kreuzung Magnusweg 
- Neue Steige (bei Haus Nr. 25) 
- Magnusweg Kreuzung Neue Steige 
- Schenkenwaldstraße (bei Haus Nr. 1) 
 
 

Fronhofen – 
Zukunft jetzt!

 

     
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wir laden wieder ein zum Mittagstisch.  Es gibt 
Linsen, Spätzle und Saiten für 8,50 €. 
Getränke nach Wahl für 1,00 bis 1,50 €   
am Donnerstag, 28. November, 12:00 Uhr 
im alten Kindergartensaal   
Das Essen kommt von der Metzgerei Mader, Wilhelmsdorf.   
Wer mag, kann im Anschluss noch Kaffee und Kuchen ge-
nießen und noch ein Schwätzchen halten.   
Anmeldung bis spätestens 24. November bei 
Familie Ehmann, Telefon 07505 1252 oder 
Lissy Bätz, Telefon 07505 956148, WhatsApp 0151 
70404972 oder unter mittagstisch.fronhofen@freenet.de   
Wir holen Sie auch gerne von zuhause ab. 

Wir laden Sie ein zum

Schenktag 
am Samstag, 16. November von 13:00 bis 15:00 Uhr 
im alten Kindergartensaal 
Oberer Kirchberg 8, Fronhofen 
  
Bringen - Verschenken - Mitnehmen 
Warenannahme: 10:00 bis 11:30 Uhr 
Rückgabe: 15:00 bis 15:30 Uhr 
  
Verschenken dürfen Sie:  
Haushaltswaren, Elektrogeräte, Spielzeug, Dekoartikel, Klei-
dung, Werkzeug usw. 
Große und sperrige Gegenstände können an unserer Pinwand 
mittels Aushang angeboten werden. 
Alles, was Sie bringen, muss sauber und funktionstüchtig sein! 

52. Jahrgang 
Freitag, 15. November 2024  

Nummer 46

Einladung an die Bevölkerung 

zu den Gedenkfeiern zu Ehren der Gefallenen und Verstorbenen der vergangenen 

beiden Weltkriege am 

  
Sonntag, 17. November 2024  

  
auf dem Friedhof in Fronhofen 

nach dem katholischen Gottesdienst 

um circa 09:45 Uhr 

und auf dem Friedhof in Blitzenreute 

beim Kriegerdenkmal  

nach dem evangelischen Gottesdienst 

um circa 11:15 Uhr.  

  
Oliver Spieß 

Bürgermeister 

 
„Verlorene zu beklagen,   

bedeutet Abkehr von Hass, 

bedeutet Hinkehr zur Liebe,  

und unsere Welt hat die Liebe not.“   

  
Paul Löbe, Reichstagspräsident  

Auszug einer Rede zum Volkstrauertag 1922 
Bild: Oliver Spieß

Rufen Sie mich an, ich berate Sie gern!

Anzeigenschluss 	 Erscheinungstag
Dienstag, 13 Uhr 	 Wöchentlich Freitag
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Gemeinde Fronreute

Satzspiegel
Breite	 187 mm
Höhe	 270 mm
Spaltenbreite	 45 mm
Buchbare Spalten	 2 Spalten (90 mm)
	 4 Spalten (187 mm)

Beilagenwerbung 
Ab 116 € je Tsd. Stück

Verbreitungsgebiet
Fronreute mit Blitzenreute, Fronhofen, Staig

Auflage 
1.350 Exemplare

Staig

BlitzenreuteFronhofen

Fronreute

Direktpreis� 0,67 €
für Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie

Grundpreis für Werbeagenturen� 0,79 €

Preisliste Nr. 45 gültig ab 1. Januar 2025

Rabattstaffel
Anzahl Anzeigen innerhalb von 12 Monaten
Eine Region gilt als eine Gemeinde.
	 6 - 10 	 5 %
	11 - 20 	 10 %
	21 - 40 	 15 %
Ab 	 41 	 20 %
Vereinbaren Sie mit uns einen Print-Abschluss.  
Gültig für alle Mitteilungsblätter von Druck + Verlag Wagner.

Es gelten die AGB der Preisliste Nr. 45, gültig ab 1.1.2025 von Druck + Verlag Wagner und werden auf Wunsch zugesandt. Weitere Informationen unter www.duv-wagner.de
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Region Oberschwaben

Pfullendorf

Markdorf

inkl. 25% 

Nachlass

Gemeinde	 Erscheinungstag	 Anzeigenschluss	 Auflage	 Beilagen	 mm-Preis (4c)

Bad Waldsee	 Do	 Mi, 13 Uhr	 2.500	 	 0,75 €
Baienfurt	 Fr	 Mi, 10 Uhr	 1.400	 	 0,67 €
Baindt		 Fr	 Mi, 10 Uhr	 1.600	 	 0,67 €
Bergatreute	 Fr	 Mi, 10 Uhr	 1.100	 	 0,67 €
Bodnegg	 Do	 Di, 10 Uhr	 850	 	 0,67 €
Fronreute	 Fr	 Di, 13 Uhr	 1.350	 	 0,67 €
Grünkraut	 Fr	 Di, 10 Uhr	 900	 	 0,67 €
Ravensburg	 Sa	 Mi, 10 Uhr	 24.000	 	 1,50 €
Schlier		 Fr	 Di, 10 Uhr	 1.200	 	 0,67 €
Vogt		  Do	 Di, 10 Uhr	 1.350	 	 0,67 €
Waldburg	 Fr	 Di, 10 Uhr	 1.000	 	 0,67 €
Weingarten	 Fr	 Mi, 10 Uhr	 12.000	 	 1,20 €
Wolfegg	 Do	 Di, 13 Uhr	 1.200	 	 0,67 €
Der Kißlegger (ab KW14/2025)

Der Wurzacher (ab KW18/2025)

Isny Aktuell (ab KW 10/2025)

Leutkirch hat was (ab KW27/2025)

Kombinationspreise Region Oberschwaben 

Anzeigenkombination Oberschwaben	 	 Di, 10 Uhr	 50.450	 	 7,61 €

�
� Stellenanzeigen: 10%iger Aufschlag inkl. Reichweiten-Verlängerung 30 Tage auf www.jobs.schwäbische.de



Unsere Satzspiegel sind:
2- und 4-spaltige Anzeigen
1/1 Seite	 187 x 270 mm
½ Seite	 187 x 135 mm

2 Spalten	 =	 90 mm
4 Spalten	 =	 187 mm

Für Biberach-Kommunal, Pfullendorf, Ravensburg und  
Weingarten gilt abweichend: 1- bis 5-spaltige Anzeigen
1/1 Seite	 228 x 308 mm
½ Seite	 228 x 154 mm
¼ Seite	 228 x 77 mm oder 90 x 154 mm

1 Spalte	 =	 44 mm
2 Spalten	 =	 90 mm
3 Spalten	 =	 136 mm
4 Spalten	 =	 182 mm
5 Spalten	 =	 228 mm

Für Sigmaringen gilt abweichend:  
2- und 4-spaltige Anzeigen
1/1 Seite	 207 x 285 mm
½ Seite	 207 143 mm oder 100 x 285 mm

2 Spalten	 =	 100 mm
4 Spalten	 =	 207 mm

Für Bad Waldsee und Langenargen gilt abweichend:  
1- bis 4-spaltige Anzeigen
1/1 Seite	 182 x 270 mm
½ Seite	 182 x 135 mm

1 Spalte	 =	 44 mm
2 Spalten	 =	 90 mm
3 Spalten	 =	 136 mm
4 Spalten	 =	 182 mm

Druckangaben

Druckverfahren	 Offset
Grundschrift	 8 Punkt

Digitale Druckunterlagen

Anzeigenauftrag schriftlich, per Mail an anzeigen@duv-wagner.de
oder über gängige Download-Portale (Dropbox, WeTransfer o.ä.)
Mit folgenden Angaben: Ausgabe, Anzeigengröße, Farbigkeit
• Druckdatei in digitaler Form (PDF, TIFF, JPG, GIF, AI, EPS)
• Graustufen- und Farb-Bilder mit 300 dpi
• Bilder im Strichbereich ab 600 dpi
• Sämtliche Schriften müssen im PDF eingebunden sein

Satzspiegel
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Pfullendorf

Markdorf

Gesamtkarte in hoher Auflösung:
www.duv-wagner.de/karte

Verbreitungsgebiet
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Mediadaten gesamt:
www.duv-wagner.de/mediadaten


	Textfeld 4: Silvia Lau
	Telefonnummer 4: 07154 8222-74
	E-Mail 4: s.lau@duv-wagner.de
	Textfeld 5: 


